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Information zur Umsetzung der Pflegeinitiative 1. Etappe 07.06.2024 

Der Bundesrat hat am 8. Mai 2024 zur Umsetzung der Pflegeinitiative 1. Etappe informiert:  

Medienmitteilung 

Zentrale Inhalte sind 

- die Ausbildungsoffensive,  
- die direkte Abrechnung der Pflegeleistungen 
- das Förderprogramm Effizienz in der Grundversorgung (EmGV) 

Zusammen mit den Verordnungsänderungen wurden auch Gesamterläuterungen veröf-
fentlicht. Die Änderungen treten am 1. Juli 2024 in Kraft.  

Spitex Schweiz prüft die Auswirkungen der Bestimmungen auf die Abläufe der Spitex. Die 
nachfolgenden Ausführungen geben eine Beurteilung zum Förderprogramm Effizienz in der 
Grundversorgung wieder. 

Förderprogramm Effizienz in der Grundversorgung (EmGV) 

Im Rahmen der Umsetzung der ersten Etappe der Pflegeinitiative kann der Bund gestützt auf 
die gesetzlichen Bestimmungen im MedBG und GesBG neu Projekte zur Förderung der Effi-
zienz in der medizinischen Grundversorgung bis zu 50% mitfinanzieren. 

Ziel ist die Effizienzsteigerung durch die Verbesserung der interprofessionellen Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen. Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung und des sich zuspitzenden Personalengpasses in der Pflege soll bei der 
Projektauswahl neben der Förderung der Interprofessionalität ein Schwerpunkt auf die 
(Langzeit-)Pflege gelegt werden. In seiner gesundheitspolitischen Strategie 2020-2030 hat 
der Bundesrat bereits festgestellt, dass die demografische Entwicklung in der Schweiz die 
Herausforderung mit sich bringt, eine zunehmende Nachfrage nach medizinischen und pfle-
gerischen Leistungen zu decken. Dazu braucht es neben Massnahmen zur Effizienzsteige-
rung auch mehr Pflegende, die im Beruf bleiben. 

Im Fokus des Förderprogramms steht deshalb die medizinische Grundversorgung von Men-
schen jeden Lebensalters mit chronischen und mehrfachen Erkrankungen, die regelmässig 
und über einen Zeithorizont von mehr als zwei Jahren medizinische, pflegerische und wei-
tere gesundheitliche Leistungen benötigen. Es können sowohl kleine wie auch grössere Pro-
jekte eingereicht werden. Die Vorgaben für Projektangaben sind in den Gesamterläuterun-

gen der Umsetzung erste Etappe der Pflegeinitiative zu finden: Gesamterläuterungen: 
Ausführungsrecht zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich 
der Pflege und abschliessende Inkraftsetzung des Gesundheitsberufegesetzes [Um-
setzung der 1. Etappe der Pflegeinitiative] (PDF, 469 kB, 08.05.2024) 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-100960.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/vi-pflegeinitiative/ausbildungsoffensive.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/vi-pflegeinitiative/direkte-abrechnung-der-pflegeleistungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/vi-pflegeinitiative/foerderprogramm-effizienz-in-der-medizinischen-grundversorgung.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/gesamterlaeuterungen-1-etappe.pdf.download.pdf/20240508_Gesamterl%C3%A4uterungen_Ausf%C3%BChrungsrecht%201.%20Etappe.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/gesamterlaeuterungen-1-etappe.pdf.download.pdf/20240508_Gesamterl%C3%A4uterungen_Ausf%C3%BChrungsrecht%201.%20Etappe.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/gesamterlaeuterungen-1-etappe.pdf.download.pdf/20240508_Gesamterl%C3%A4uterungen_Ausf%C3%BChrungsrecht%201.%20Etappe.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/gesamterlaeuterungen-1-etappe.pdf.download.pdf/20240508_Gesamterl%C3%A4uterungen_Ausf%C3%BChrungsrecht%201.%20Etappe.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/gesamterlaeuterungen-1-etappe.pdf.download.pdf/20240508_Gesamterl%C3%A4uterungen_Ausf%C3%BChrungsrecht%201.%20Etappe.pdf
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Vorgehen bei Interesse einer Eingabe: 

Informationen rund um das Förderprogramm und der Prozess der Eingabe sind hier be-
schrieben. Das BAG schreibt das Vorhaben im Rahmen von sogenannten Förderrunden aus. 

Die Verordnung regelt die Eingabe und die Finanzierung: Verordnung über die Finanzhilfen zur 
Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung (EmGvV) (PDF, 196 kB, 
08.05.2024).  

Spitex Schweiz engagiert sich seit Jahren in der Plattform Interprofessionalität und begrüsst 
es sehr, wenn Projekte mit Spitex-Beteiligung eingegeben werden.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/vi-pflegeinitiative/foerderprogramm-effizienz-in-der-medizinischen-grundversorgung.html#176179842
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/VO-nach-VL-1--Etappe/vo-emgvv-finanzhilfe.pdf.download.pdf/06_VO%20Finanzhilfen%20EmGvV_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/VO-nach-VL-1--Etappe/vo-emgvv-finanzhilfe.pdf.download.pdf/06_VO%20Finanzhilfen%20EmGvV_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/pflegeinitiative/VO-nach-VL-1--Etappe/vo-emgvv-finanzhilfe.pdf.download.pdf/06_VO%20Finanzhilfen%20EmGvV_DE.pdf

